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Die iranische Reform des Ehegattenerbrechts

Ein Beispiel für die Wandelbarkeit des islamischen Rechts
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I. Einleitung

Recht ist ständig in Bewegung. Dieser Grundsatz ist ein Allgemeinplatz. 
Das islamisch geprägte Recht wird allerdings oftmals als statisch, als unwan-
delbar wahrgenommen. Dies gilt insbesondere für das Familien- und Erb-
recht, zwei Rechtsgebiete, die im Gegensatz zum Handels- und Wirtschafts-
recht ein festes Fundament im islamischen Recht haben. Jürgen Basedow, 
der durch dieses Festheft geehrt wird, hat der These der Unwandelbarkeit 
des islamischen Rechts zu Recht wenig abgewinnen können, sondern poin-
tiert darauf hingewiesen, dass der internationale Diskurs gesellschaftlicher 
Probleme auch die Fortentwicklung des Rechts in den islamisch geprägten 
Rechtsordnungen nicht unbeeinfl usst lassen wird.1

In der Islamischen Republik Iran, deren Rechtsordnung nach Art.  4 der 
Verfassung auf allen Rechtsgebieten mit den Grundsätzen des Islams verein-
bar sein muss, hat dieser gesellschaftliche Diskurs in den letzten Jahren zu 
bedeutsamen Reformen auf dem Gebiet des Familienrechts geführt, die ins-
besondere eine Angleichung der Rechte von Mann und Frau zum Ziel hat-
ten. So können seit 1992 Ehefrauen bei einer unverschuldeten Scheidung 
eine Abfi ndung für die im Haushalt auf Geheiß ihres Ehemannes geleisteten 
Arbeiten (pers. oğ rat ol-mes-l) verlangen.2 Damit sollten wirtschaftliche Här-
ten abgemildert werden, die dadurch entstehen, dass das iranische Recht 
keinen nachehelichen Unterhalt kennt, sondern nur den Anspruch auf Aus-
zahlung der Brautgabe.3 Diese Regelung ist 2007 dahingehend geändert 
worden, dass die Ehefrau für solche Arbeiten generell eine Entlohnung be-
anspruchen kann.4 Des Weiteren wurde 1997 die Höhe der Brautgabe an die 

Weitere Abkürzungen: Rū znā meh = Rū znā meh-e rasmı̄ [Offi zielles Gesetzblatt]. Die 
Übersetzungen der persischen und arabischen Texte erfolgten durch die Verfasserin. 

1 Jürgen Basedow, Preface, in: Iranian Family and Succession Laws and their Application in 
German Courts, hrsg. von dems./Yassari (2004) S.  V–VI (VI) (bezogen auf den Iran) (zitiert: 
Iranian Family and Succession Laws).

2 Art.  1 Anm.  6 Ziff.  a Scheidungsgesetz, Rū znā meh Nr.  13914 vom 10.  12.  1992; vgl. 
M. A. Ansari-Pour, Remuneration for Work Done by the Wife under Islamic and Iranian Law: 
Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law 8 (2001/2002) 109–121. Über die Sinnhaftig-
keit des Abfi ndungsanspruchs auf den Scheidungsfall siehe Krüger 202–204 und Nadjma Yassa-
ri, Überblick über das iranische Scheidungsrecht: FamRZ 2002, 1088–1094 (1094).

3 Siehe zur Brautgabe im iranischen Recht Nadjma Yassari, Die Brautgabe nach iranischem 
Recht: StAZ 2003, 98–201 (zitiert: Brautgabe); zu Brautgabevereinbarungen allgemein Krü-
ger 178–182 und Wolfgang Wurmnest, Die Mär von der mahr, Zur Qualifi kation von Ansprü-
chen aus Brautgabevereinbarungen: RabelsZ 71 (2007) 527–558.

4 Art.  336 Anm.  1 iran. ZGB, novelliert am 13.  1. 2007, Rū znā meh Nr.  18049 vom 13.  2. 
2007. Diese Regelung reicht weiter als Art.  1 Anm.  6 Ziff. a Scheidungsgesetz, wonach der 
Abfi ndungsanspruch nur bei einer unverschuldeten Scheidung besteht. Da der Wortlaut der 
Regelung sich nicht ausdrücklich auch auf den Todesfall bezieht, kann nicht beurteilt werden, 
ob die Entlohnung auch aus dem Nachlass zu leisten ist. Eine solche Auslegung wäre jedenfalls 
wünschenswert.
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Infl ation angepasst5, und im Jahre 2003 wurden die starren Altersgrenzen, 
nach denen sich die Zuerkennung des Sorgerechts bei getrennt lebenden 
Eltern richtete, abgeschafft und durch den Grundsatz des Kindeswohls er-
setzt.6

Lässt sich die Wandelbarkeit des islamischen Rechts anhand vieler Bei-
spiele im Familienrecht illustrieren7, erschien das iranische Erbrecht hinge-
gen lange Zeit sakrosankt. Die Regelungen des iranischen Zivilgesetzbuches 
zum Erbrecht (im Folgenden: iran. ZGB) sind seit ihrem Inkrafttreten 1928, 
mithin seit über 80 Jahren, nur einmal im Jahre 1991 geändert worden, und 
zwar bezüglich des Erbrechts religionsverschiedener Personen (Artt.  881/
881bis iran. ZGB).8 Allerdings wird seit einigen Jahren lebhaft diskutiert, 
wie auch auf dem Gebiet des Erbrechts ein Ausgleich zwischen modernen 
Bedürfnissen und religiösen Geboten gefunden werden kann. Diese Debat-
te betrifft vor allem das Erbrecht der überlebenden Ehefrau. Ihr Erbrecht 
wurde vom historischen Gesetzgeber des iran. ZGB unter Verweis auf reli-
giöse Quellen sehr eingeschränkt. Sie erbt nur vom beweglichen Vermögen, 
nicht aber von Grundstücken, die sich zum Zeitpunkt des Erbfalls im Eigen-
tum des Mannes befanden. Verstirbt hingegen die Ehefrau zuerst, ist das 
Erbrecht des Mannes nicht auf bewegliches Vermögen beschränkt. Dass die-
se diskriminierende Regelung heute noch sachgerecht sei, wird zunehmend 
bestritten. Auch das iranische Parlament hat den Ruf nach einer Reform des 
Ehegattenerbrechts aufgegriffen und eine Gesetzesreform angestoßen, die 
die Einschränkung beseitigen soll. Vor diesem Hintergrund geht der vorlie-
gende Beitrag der Frage nach, ob und inwieweit sich eine solche Anglei-
chung im Rahmen des islamischen Rechts bewegt. Dabei wird versucht, die 
Reform des iranischen Ehegattenerbrechts im größeren Kontext der Wan-
delbarkeit des islamischen Rechts zu ergründen. Es werden daher zunächst 
die religiösen Grundlagen des Ehegattenerbrechts beleuchtet, die – wie im 
Einzelnen zu zeigen sein wird – durchaus Raum für unterschiedliche Aus-
gestaltungen des Erbrechts lassen (II.). Anschließend werden die Vor-

5 Art.  1082 iran. ZGB, Rū znā meh Nr.  15287 vom 25.  8. 1997; siehe auch die Tabelle der 
Wertberechnung bis zum Jahr 1381 iranischer Zeitrechnung (= 2002/2003), Annex A: Cal-
culation of the dower adapted to the infl ation rate of the Iranian Currency Rial, in: Iranian 
Family and Succession Laws (oben N.  1) 171–172. Die Indexierung der Brautgabe hatte keine 
konkrete islamische Grundlage und wurde aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situa-
tion der iranischen Frauen eingeführt, siehe hierzu die Ausführungen von Krüger 197 ff.

6 Art.  1169 iran. ZGB in der Fassung vom 31.  12. 2003, Rū znā meh Nr.  17141 vom 31.  12. 
2003; vgl. Nadjma Yassari, Die Anwendung islamisch geprägter Sorgerechtsnormen vor deut-
schen Gerichten: Recht der Jugend und des Bildungswesens (RdJB) 2 (2006) 197–206 (198). 
Die Änderung ist inzwischen auch von der deutschen Rechtsprechung wahrgenommen wor-
den, siehe OLG Koblenz 26.  11. 2008, Az. 9 UF 653/06, FamRZ 2009, 611–616.

7 Siehe allgemein zur Entwicklungsfähigkeit des Familienrechts in islamischen Ländern 
Krüger 171–205.

8 Siehe hierzu Heiko Thoms, Nichtmuslimische Minderheiten im iranischen Recht, in: 
Beiträge zum islamischen Recht IV, hrsg. von Tellenbach/Hanstein (2004) 77–87 (81 f.).
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schriften des iran. ZGB und der Gesetzesnovelle von 2009 nachgezeichnet 
(III.) und einer kritischen Würdigung unterzogen (IV.).

II. Religiöse Grundlagen

1. Rechtsquellen der schiitischen Rechtsschule

a) Rechtsquellenlehre

Das iranische Erbrecht beruht auf dem religiösen Recht der Rechtsschule 
der Zwölferschia,9 die auf den sechsten schiitischen Imam Ğ acfar as

˙
   -S
˙
 ādeq 

(gest. 765 A. D.) zurückgeht.10 Diese Rechtsschule leitet ihre Lehren aus 
verschiedenen Rechtsquellen ab, von denen hier die zwei primären sowie 
eine sekundäre Rechtsquelle von Interesse sind.11

Von den Primärrechtsquellen ist zunächst der Koran (arab. qur’ān) zu nen-
nen, der aus Sicht der Muslime die direkte Offenbarung Gottes darstellt. Da 
der normative Gehalt des Korans begrenzt ist – von den etwa 6200 Versen 
beinhalten lediglich rund 80 rechtliche Inhalte im engeren Sinn12, – wird 
die heilige Schrift der Muslime durch die so genannten Überlieferungen des 
Propheten Mohammed und der zwölf schiitischen Imame (arab. sunna) er-
gänzt.13 Die Sunna, die zweite Primärrechtsquelle, besteht aus Sammlungen 
von Erzählungen, so genannter H

˙
  adit-e, über »die Rede, das Tun oder das 

konkludente Einverständnis«14 des Propheten und der Imame. Die schii-

9 Näher zur Rechtsschule der Zwölferschia Hosseyn Modaressi Tabātabā’ı̄, Introduction to 
Shi’i Law, A Bibliographical Study (1984); Moojan Momen, An Introduction to Shi’i Islam, 
The History and Doctrines of Twelver Shi’ism (1985); und die französische Übersetzung des 
Werkes: šerāyat al-Islā m fı̄ masa’el al h

˙
  alal val h

˙  
aram [Das Erlaubte und das Verbotene in der 

islamischen Sharia] von cAlama Al-H
˙
   illi (gest. 1325 A. D.) durch A. Querry, Droit musulman, 

Recueil de lois concernant les musulmans schyites I (1871) und II (1872); zum schiitischen 
Erbrecht siehe insbesondere Agostino Cilardo, Diritto ereditario islamico delle scuole giuri-
diche ismailita e imamita (1993); B. R. Verma, Commentaries on Mohammedan Law (in In-
dia, Pakistan & Bangladesh)9 (2006) 456–479.

10 Die Imame sind die Nachkommen des Propheten Mohammed und werden von den 
Schiiten als seine rechtmäßigen Nachfolger und Stellvertreter betrachtet. Die zwölf Imame 
sind keine Offenbarer, werden aber aufgrund ihrer Blutsverwandtschaft mit dem Propheten 
als göttlich inspiriert betrachtet, siehe Momen (vorige Note) 173; Löschner 87. Die Rechtsschu-
le der Zwölferschia wird nach ihrem Begründer auch ğacfarı̄tische Rechtsschule genannt.

11 Allgemein zu den Rechtsquellen siehe Nadjma Yassari, Rechtsquellen des islamischen 
Rechts: ZRvgl. 40 (1999) 103–109.

12 Löschner 75; Tahir Mahmmood, Law in the Qur’an, A draft Code: Islamic and Comp. 
L. Q. 7 (1987) 1–32 (17–19).

13 Parvis Owsia, Sources of law under English, French, Islamic and Iranian law, A compa-
rative review of legal techniques: Arab L. Q. 6 (1991) 33–76 (40).

14 Löschner 86.
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tischen Überlieferungen sind in den so genannten »vier Büchern« (arab. ku-
tub arbaca) zusammengefasst worden.15

Die Erörterung der H
˙
  adit-e stellt einen eigenen Wissenschaftszweig (arab. 

cilm riğ al al-h
˙
   adit-) dar.16 Dabei wird das Augenmerk weniger auf den Inhalt 

der einzelnen Erzählungen als vielmehr auf die Frage gerichtet, inwieweit 
die Berichterstatter, die eine Überlieferungskette (arab. isnad) bilden, glaub-
würdig sind. H

˙
  adit-e bestehen somit aus zwei Teilen: aus dem eigentlichen 

Inhalt und aus einer vorangestellten chronologischen Überliefererkette, die 
die Namen der Überlieferer bis in die Zeit des Propheten oder des Imams 
enthält. Jede in der Kette benannte Person muss von außerordentlichem 
Charakter, hoher Geisteskraft und einwandfreiem Leumund sein.17 Der tra-
dierte Rechtsstoff gilt nur dann als authentisch, wenn die Kette der Bericht-
erstatter bis hin zum Propheten bzw. zum Imam die Überzeugung begrün-
det, das mitgeteilte Ereignis habe sich so und nicht anders zugetragen. Auch 
an die Überlieferungskette werden Bedingungen gestellt: Sie gilt nur dann 
als lückenlos, wenn sie bis auf den Ursprung der Aussage durch eine chro-
nologisch ununterbrochene Überliefererkette ausgewiesen ist. Fehlt ein 
Glied der Kette, dann ist sie unvollständig oder unterbrochen.18 Die Quali-
tät des H

˙
  adit- hängt von seinem schwächsten Glied ab. Je nach Beschaffenheit 

werden H
˙
  adit-e wie folgt eingeteilt: 1. authentisch, 2. gut, 3. vertrauenswür-

dig und 4. schwach.19 Nur authentische und gute H
˙
  adit-e können ohne Wei-

teres als Rechtsquelle herangezogen werden. H
˙
  adit-e, die von mehreren lü-

ckenlosen Überlieferungsketten mit angesehenen Berichterstattern tradiert 
sind, gelten immer als authentisch. Hingegen ist die normative Kraft so ge-
nannter Einzelh

˙
   adit-e, die nur über eine Überlieferungskette hergeleitet wer-

den, umstritten. Einige meinen, dass sie nur als Auslegungshilfe herangezo-
gen werden dürfen20, die herrschende schiitische Lehre geht jedoch davon 
aus, dass Einzelh

˙
   adit-en normative Kraft zukommen kann, sofern sie durch 

15 Diese sind: kitāb al-kāfı̄  [Das Genügende] von Al-Kulaini (gest. 939 A. D.); man lā 
yah

˙ 
d
˙ 
uruhū al-faqı̄h [Wer keinen Experten zur Hand hat] von Ibn Babawayh Al-Qummî (gest. 

991 A. D.); zwei Sammlungen von Al-T
˙
 usı̄ (gest. 1067 A. D.): tah

˙ 
dı̄b al-ah

˙ 
kā m [Die Revision 

der Entscheidungen] und al-istibs
˙ 
ār fı̄-mā ekhtulifa fı̄hi min al-akhbā r [Die Betrachtung der 

umstrittenen Überlieferungen]. Eine wichtige Rechtsquelle ist zudem das 20 Bände und über 
35.000 H

˙
   adit-e umfassende Werk vasā’el al-šı̄cā [Schiitische Angelegenheiten] von Šeikh H

˙
   orr 

Āmelı̄ (gest. 1693 A. D.). Darin sind auch die schiitischen Überlieferungen zum Ehefrauenerb-
recht enthalten.

16 Tabātabā’ı̄ (oben N.  9) 5.
17 Tabātabā’ı̄ (oben N.  9) 5.
18 Die Kette ist unvollständig, wenn die überliefernde Autorität einen Spruch zitiert, den sie 

selbst nicht gehört bzw. erlebt haben kann. Die Kette gilt als unterbrochen, wenn z. B. zwei 
Personen darin einander etwas übermitteln, obwohl sie sich nicht getroffen haben können.

19 Löschner 95 ff.
20 Momen (oben N.  9) 174.
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andere Rechtsquellen unterstützt werden, sei es durch Koranverse, sei es 
durch andere authentische H

˙
  adit-e mit ähnlichem Inhalt.21

Auch der so genannte Konsens der Rechtsgelehrten (arab. iğ māc) kann 
solche Einzelh

˙
   adit-e stützen. Unter Konsens der Rechtsgelehrten versteht man 

die Übereinstimmung der Lehrmeinungen von Rechtsgelehrten einer be-
stimmten Epoche, die nach einer theologischen, sprachlichen und recht-
lichen Ausbildung zur Meinungsbildung aufgrund eigenen juristischen Be-
mühens (arab. iğ tihād) fähig und berufen sind. Da die beiden Primärquellen, 
also Koran und Überlieferungen, zusammengenommen nicht allen rege-
lungsbedürftigen Lebenssachverhalten gerecht werden können, hat sich der 
Konsens der Rechtsgelehrten als sekundäre Rechtsquelle etabliert und wird 
insbesondere zur Lückenfüllung herangezogen.22

b) Das Ehegattenerbrecht in den Rechtsquellen

Untersucht man die vorgenannten Rechtsquellen auf ihre Aussagekraft 
bezüglich des Ehegattenerbrechts, so ergibt sich ein widersprüchliches Bild. 
Im Koran sind die Verse zum gesetzlichen Erbrecht rar gesät.23 Die zentrale 
Koranstelle ist Sure 4 Vers 12, die wie folgt lautet: »Und von der Hinterlas-
senschaft eurer Gattinnen steht euch die Hälfte zu, falls sie keine Kinder 
haben. Falls sie jedoch Kinder haben, steht euch ein Viertel davon zu. (Auch 
dies) nach (Berücksichtigung) einer (etwa) von ihnen getroffenen testamen-
tarischen Verfügung oder einer (von ihnen hinterlassenen) Schuld. Und eu-
ren Gattinnen steht ein Viertel zu von dem, was ihr (Männer) hinterlasst, 
falls ihr keine Kinder habt. Falls ihr jedoch Kinder habt, ein Achtel. (Auch 
dies) nach (Berücksichtigung) einer (etwa) von euch getroffenen testamen-
tarischen Verfügung oder einer (von euch hinterlassenen) Schuld. [.  .  .]«24

Der Koran behandelt Mann und Frau somit nur hinsichtlich der Höhe der 
Erbteile ungleich – der Ehemann erbt immer doppelt so viel wie die Ehefrau 
–, schränkt aber das Erbrecht der überlebenden Ehefrau nicht auf bestimmte 
Nachlassgegenstände ein.

Eine solche Einschränkung wird jedoch aus den verschiedenen schii-
tischen H

˙
  adit-en zum Erbrecht abgeleitet.25 Es handelt sich dabei allesamt um 

Einzelh
˙
   adit-e von unterschiedlicher Qualität.26 Während zwei H

˙
  adit-e keine 

21 Löschner 103.
22 Löschner 131 ff.
23 Die Verse zum gesetzlichen Erbrecht sind: Sure 4 Vers 7, 8, 11, 12, 33, 176 und Sure 8 

Vers 75.
24 Übersetzung nach Rudi Paret, Der Koran (1964).
25 Alle genannt bei Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 138–143.
26 Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 147; Afsāneh Zamānı̄ -Ğ ebārı̄ , ‘ers-e zan az dā rāyı̄-e šouhar 

[Das Erbrecht der Ehefrau]: h
˙
  oqū q-e zanān [Rechte der Frauen] [monatlich erscheinende ira-

nische Zeitschrift] 11 (1999) 18–20 (18).



991die iranische reform des ehegattenerbrechts73 (2009)

Einschränkung des Erbrechts der Ehefrau auf bestimmte Nachlassgegen-
stände überliefern, grenzen die Mehrheit der H

˙
  adit-e das Erbrecht der Ehe-

frau in der einen oder anderen Weise ein. Angesichts des Wortlauts des 
Korans und der widersprüchlichen H

˙
  adit-e verwundert es daher nicht, dass 

kein allgemeiner Konsens in dieser Frage erzielt worden ist. Vielmehr haben 
sich mehrere Meinungen bezüglich des Erbrechts der Ehefrau im schii-
tischen Schrifttum herausgebildet.27 Diese Lehrmeinungen, auf die nun-
mehr eingegangen werden soll, fi ndet man in Monographien und Kom-
mentaren, aber auch in Rechtsgutachten (arab. fatwā).28

2. Religiöse Lehrmeinungen

a) Uneingeschränktes Erbrecht der überlebenden Ehefrau

Die Befürworter eines uneingeschränkten Erbrechts für die überlebende 
Ehefrau berufen sich auf den Wortlaut des Korans, der keine Beschränkung 
auf Mobilien vorsieht. Für diese Sicht ebenfalls herangezogen werden zwei 
als authentisch geltende H

˙
  adit-e, die auf Imam Ğ acfar as

˙
 -S
˙
 ādeq zurückgehen, 

in denen er gesagt haben soll, dass die Ehefrau – wie der Ehemann – von 
allen Gütern des vorverstorbenen Ehegatten erbt.29

b) Wertausgleich für unbeweglichen Nachlass

Die zweite Lehrmeinung baut auf H
˙
  adit-en auf, die das Erbrecht der über-

lebenden Ehefrau auf das bewegliche Vermögen beschränken und ihr nur 
einen Wertausgleich für die sich auf den Grundstücken befi ndlichen Bäume 
und Gebäude gewähren.30 Diese Einschränkung wird insbesondere  damit 

27  Mehrpūr spricht von fünf Meinungen, Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 129 ff., Kātū zı̄ān 
von acht Meinungen; Kātū zı̄ān, Erbrecht 214.

28 Über die Bedeutung der Fatwā zur Weiterentwicklung des islamischen Rechts Krüger 
178; zu den schiitischen Fatwā   siehe Irene Schneider, Iftā’ in der Schia, in: Leipziger Beiträge zur 
Orientforschung 13 (2003) 73–99 (Beiträge zum islamischen Recht, 3).

29 Der grundlegende H
˙
   adit- für diese These lautet wie folgt: »S

˙ 
ah
˙ 
ih
˙ 
e Ibn Abî Yacfûr fragte: 

Erbt der Ehemann die Grundstücke und das Haus der vorverstorbenen Ehefrau, oder unter-
fällt auch er der Regelung, die für die Ehefrau gilt, wonach sie an diesen Sachen kein Erbrecht 
hat? Und Imam S

˙
 ādeq sagte: Beide Ehegatten beerben einander in Bezug auf die gesamte 

Hinterlassenschaft.« Zitiert in Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 133 aus Šikh H
˙
   orr Āmelı̄, vasā’el 

al-sı̄cā, XVII, 522.
30 Siehe beispielsweise folgenden von Imam Bâqer, dem fünften schiitischen Imam (gest. 

etwa 735 A. D.) überlieferten H
˙
   adit-: »Mū  s

˙
ā Ibn Bakr Al-Vasātı̄ berichtete mir: Ich sprach zu 

Abu Al-Hassan Ibn A’yan, genannt Zurarah, und sagte, dass Al-Bokı̄r berichtet hat: Ich hörte, 
wie Imam Bāqer sagte: ›Frauen erben weder von Grund und Boden noch von den Häusern 
ihrer Ehemänner, die Gebäude, Zweige und das Holz (die Baumaterialien) müssen geschätzt 
werden, und den Frauen gebührt ihr Wert in Höhe ihrer Erbquote, aber von den Grundstü-
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erklärt, dass das unbewegliche Vermögen eines Mannes seinem Familien-
verband zuzurechnen ist und vor Eingriffen geschützt werden muss.31 Die 
Ehefrau, die lediglich durch die Ehe mit dem Erblasser verbunden und nicht, 
wie die Erben der drei Ordnungen, Blutsverwandte ist, soll nach seinem 
Tod keinen Anspruch auf diese Grundstücke erheben können, da bei ihrer 
eventuellen Wiederverheiratung und ihrem Vorversterben die Gefahr be-
steht, dass der neue Ehemann den Anteil am Grund und Boden des ersten, 
vorverstorbenen Ehemannes erbt. Hintergrund dieser Gedanken ist die his-
torische Begebenheit, dass die überlebende Ehefrau in der Regel nach dem 
Tod ihres Ehemannes seine Familie verließ und in ihre Ursprungsfamilie 
(also in die Familie ihres Vaters) zurückkehrte. Um die Ausgliederung des 
Grund und Bodens aus dem Familienverband des verstorbenen ersten Man-
nes zu verhindern, sollte sie daher kein Grundeigentum erben.32 Des Wei-
teren wurde argumentiert, dass die eheliche Verbindung – im Gegensatz zur 
Blutsverwandtschaft – aufl ösbar und insofern »beweglich« sei. Während die 
Blutsverwandtschaft selbst durch den Tod nicht beseitigt wird, endet die Ehe 
mit dem Tod eines der Ehegatten. Insofern erscheine es angemessen, dass die 
Ehefrau nur von den beweglichen Gütern erbt, während das Grundeigen-
tum den Erben kraft Verwandtschaft zukommt.33

Die Anhänger dieser Einschränkung des Erbrechts standen allerdings vor 
einem dogmatischen Problem, da die H

˙
  adit-e, die das Erbrecht der überleben-

den Ehefrau limitieren, dem Koran, der gerade keine Einschränkungen an-
ordnet, entgegenstehen. Zwar war den Gelehrten der Vorrang des Korans 
gegenüber widersprüchlichen Überlieferungen bewusst, dennoch konnten 
sie die H

˙
  adit-e, die ebenfalls zu den Primärrechtsquellen gezählt werden, 

nicht einfach ignorieren.34 Um diesen Gegensatz zwischen Korantext und 
Überlieferung aufzulösen, bedienten sie sich der so genannten Koranexege-
se, also der Auslegung des Korans. Dabei unterschieden sie zwischen dem 
ausdrücklichen Wortlaut des Textes (arab. an-nas

˙
 s
˙
 ), der eine einzige und klar 

cken erhalten sie nichts.‹ Und Zurarah bestätigte dies.« Zitiert bei Mehrpūr, Erbrecht der Ehe-
frau 140–141.

31 Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 152 f.; Zamānı̄ -Ğ  ebārı̄ (oben N.  26) 19; Cilardo (oben 
N.  9) 163; Noel J. Coulson, Succession in the Muslim Family (1971) 113; Hassan Samiy, Étude 
critique et comparative de la dévolution ab intestat en droit persan (1933) 248.

32 Šahı̄dı̄ 201; Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 141; H. assan Emāmı̄, h. oqū  q-e madanı̄, dar šof  ce 
vas

˙
  āya va ers17 [Zivilrecht, das Vorkaufsrecht, das Testament und das gesetzliche Erbrecht] III 

(2005) 320–321.
33 Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 143.
34 Dabei wurden zum Teil sehr kreative Lösungen hervorgebracht. Ein Gelehrter etwa 

bezeichnet die H
˙
   adit-e, die dem Koran widersprechen, die er aber nicht ohne Weiteres verwer-

fen will, als »verkürzt wiedergegeben«. Seiner Ansicht nach meint der Begriff »Grundstücke« 
nur solche, die ausschließlich Männern für bestimmte Tätigkeiten vorbehalten sind, so etwa 
Grundstücke, auf denen Kasernen errichtet sind oder die zur körperlichen Ertüchtigung von 
Soldaten genutzt werden. Nur auf diese hat die Ehefrau keinen Anspruch, siehe Mehrpūr, Erb-
recht der Ehefrau 148–49.
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erkennbare Bedeutung hat (so beispielsweise die in Sure 4 Vers 12 genann-
ten Höhen der Erbteile), und dem Anschein, den der Wortlaut hat (arab. 
zāher), den man interpretieren muss. In Sure 4 Vers 12 heißt es: »[.  .  .] Und 
euren Gattinnen steht ein Viertel von dem zu, was ihr (Männer) hinterlasst.« 
Es heißt nicht: »von allem zu, was ihr (Männer) hinterlasst.« Während also 
die Bestimmung der Höhe der Erbteile zweifelsfrei feststeht, kann nicht mit 
Sicherheit gesagt werden, von welchen Hinterlassenschaften diese zu berech-
nen sind. Zur Interpretation solcher Unklarheiten sind die H

˙
  adit-e heranzu-

ziehen. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass die H
˙
  adit-e eine enge Aus-

legung des Korans nahelegen. Insofern besteht – nach dieser Ansicht – kein 
Widerspruch zwischen Sure 4 Vers 12 des Korans und den H

˙
  adit-en.35

c) Vermittelnde Positionen

Neben diesen beiden gegensätzlichen Meinungen haben sich diverse ver-
mittelnde Positionen herausgebildet, von denen zwei eine gewisse Gefolg-
schaft gefunden haben.

(1) So wird vertreten, dass die Ehefrau weder Grundstücke noch Gebäude 
erben, aber einen Wertausgleich für diese Sachen in Höhe ihrer Quote er-
halten soll. Diese Auslegung geht zunächst von dem Koran-Grundsatz aus, 
dass sich das Erbrecht der Frau auf den gesamten Nachlass erstreckt. Gleich-
wohl soll das Erbrecht nicht aus den Grundstücken selbst, sondern durch 
einen Wertausgleich geleistet werden. Damit werden zwei Bedürfnisse be-
friedigt: Einerseits wird die Ausgliederung des Grundeigentums aus dem 
Familienverband des Ehemannes verhindert, andererseits wird damit zu-
gleich die Anordnung in Sure 4 Vers 12 erfüllt. Für die Begründung des 
Anspruchs auf Wertausgleich wird eine Parallele zu einer anderen erbrecht-
lichen Regelung gezogen, wonach der älteste Sohn des Erblassers immer 
dessen Ring, sein Schwert und seinen Koran erbt (arab. h

˙
   abvah). Die ande-

ren Erben können diese Gegenstände nicht beanspruchen, dem ältesten 
Sohn wird allerdings der Wert dieser Gegenstände auf seinen Erbteil ange-
rechnet, bzw. die anderen Erben haben einen Anspruch auf Wertausgleich. 
Dasselbe müsse für die Witwe bezüglich der Grundstücke gelten. Sie könne 
zwar nicht an Immobilien selbst beteiligt werden, ihr müsse aber ein Wert-
ausgleich in Höhe ihrer Quote zukommen.36

35 Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 158.
36 Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 134. Das iran. ZGB hat diese Regelung allerdings anders 

normiert, so dass der älteste Sohn sich diese Gegenstände gerade nicht anrechnen lassen muss: 
Art.  915 iran. ZGB: »Der vom Erblasser gewöhnlich getragene Ring, sein Koran, seine per-
sönliche Kleidung und sein Schwert gehen auf den ältesten Sohn über, ohne dass dadurch sein 
Anteil am Nachlass verringert wird, vorausgesetzt, der Nachlass beschränkt sich nicht auf 
diese Gegenstände.«
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(2) Andererseits gibt es auch Religionsgelehrte, die vorschlagen, dass nur 
die Ehefrau, die mit dem Erblasser Nachkommen hat, von allen Nachlassgü-
tern erben soll. Die Ratio dieser Ansicht ist die, dass die gemeinsamen 
Nachkommen ihrerseits die Immobilien nach dem Tod der Mutter erben 
werden, wodurch das Grundeigentum in der Familie des Mannes ver-
bleibt.37

3. Zwischenergebnis

Es besteht kein allgemeiner Konsens bezüglich des Erbrechts der überle-
benden Ehefrau. Tatsächlich ist diese Frage einer der größten Streitpunkte 
im schiitischen Erbrecht.38 Zwar wird die oben unter II. 2. a) dargestellte 
Lehrmeinung, nach der die Ehefrau kein Erbrecht an Grundstücken hat, 
und nur einen Wertausgleich für Gebäude und Bäume erhält, oftmals als 
herrschende Meinung bezeichnet39, die anderen Ansichten werden aller-
dings auch zahlreich vertreten.

Vor diesem Hintergrund hatte der iranische Gesetzgeber von 1928 eine 
nicht unbeachtliche Auswahl an Auslegungsmöglichkeiten für die Normie-
rung des Erbrechts der überlebenden Ehefrau zur Verfügung. Er entschied 
sich für die engste Auslegung, die nachfolgend im Kontext der allgemeinen 
Lehren des iranischen Erbrechts näher beleuchtet werden soll.

III. Geltendes Recht

1. Allgemeine erbrechtliche Grundsätze

Das Erbrecht wird durch zweierlei Verbindungen zum Erblasser begrün-
det: durch Blutsverwandtschaft und durch die Ehe.40 Die Berufung der Ver-
wandten zur Erbfolge folgt einem Parentelsystem, das drei Erbenordnungen 
unterscheidet. Dabei schließen die Erben einer näheren Ordnung immer die 
Erben einer entfernteren Ordnung aus.41 Auch der Ehegatte ist zur Erbfolge 

37 Siehe auch Coulson (oben N.  31) 113; Lucy Carroll, The Ithna Ashari Law of Intestate 
Succession, An introduction to Shia Law Applicable in South Asia: Mod. Asian Stud. 19 
(1985) 85–124 (99); Querry (oben N.  9) 356.

38 Samiy (oben N.  31) 247; vgl. Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 154 mit einer Liste der be-
deutendsten klassischen und zeitgenössischen Schriftgelehrten und ihren Ansichten zum Erb-
recht der überlebenden Ehefrau.

39 Es wird generell von qoul-e mašhūr gesprochen, also von der »bekannten« bzw. »be-
rühmten« Ansicht, so Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 136; Šahı̄dı̄ 201.

40 Art.  861 iran. ZGB.
41 Art.  863 iran. ZGB
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berufen.42 Dabei hat er eine Sonderstellung inne: Er gehört keiner Ordnung 
an, erbt immer neben den Verwandten des Erblassers, schließt diese niemals 
aus und wird von diesen nie ausgeschlossen. Bei der Berufung zur Erbfolge 
unterscheidet das iranische Recht nicht zwischen den Geschlechtern.43

2. Das Erbrecht der überlebenden Ehefrau im Zivilgesetzbuch von 1928

Die entsprechenden Regelungen fi nden sich in den Artt. 946–949 iran. 
ZGB.44 Aus Artt. 946 und 947 iran. ZGB ergibt sich, dass sich das Erbrecht 
der überlebenden Ehefrau nicht auf den gesamten Nachlass erstreckt, son-
dern nur auf das bewegliche Vermögen. Sie hat keinen Anspruch auf Grund-
stücke, erhält aber einen Wertausgleich von den sich auf den Grundstücken 
befi ndlichen Gebäuden und Bäumen. Bis zur Erfüllung ihres Anspruchs 
durch die Miterben wird ihr ein Sicherungsrecht an dem Wert der sich auf 
dem Grundstück befi ndlichen Gebäude und Bäume eingeräumt. Solange 
dieser Ausgleich nicht befriedigt ist, sind die anderen Erben in ihrer Verfü-
gungsmacht über die Gebäude und Bäume eingeschränkt. An Grundstü-
cken selbst steht ihr weder eine Wertbeteiligung noch ein Befriedigungs-
recht zu.

Um diese Ungleichstellung aufzufangen, legen Schrifttum und Recht-
sprechung Art.  946 iran. ZGB weit aus. Nach Art.  19 iran. ZGB sind solche 
Sachen beweglich, die von einem Ort zu einem anderen verbracht werden 

42 Art.  940 iran. ZGB
43 Zum gesetzlichen Erbrecht im Iran siehe Nadjma Yassari, Länderbericht Iran, in: Inter-

nationales Erbrecht, hrsg. von Ferid/Firsching/Dörner/Hausmann (63. Ergänzungsliefg. 2006); 
H.  osseyn Mehrpūr, An Overview of Inheritance in the Legal System of Iran, in: Iranian Family 
and Succession Laws (oben N.  1) 103–109; Thorsten O. Lau, Das Recht der gesetzlichen Erb-
folge in der islamischen Republik Iran: ZRvgl. 35 (1994) 235–240.

44 Art.  946 iran. ZGB: »Der Ehemann erbt vom gesamten Vermögen seiner vorverstor-
benen Ehefrau, während die Ehefrau nur folgende Vermögenswerte aus dem Nachlass ihres 
vorverstorbenen Ehemannes erbt: 1. Bewegliches Vermögen jeder Art; 2. Gebäude und Bäu-
me.«

Art.  947 iran. ZGB: »Die Ehefrau erbt vom Wert der Gebäude und der Bäume, aber nicht 
die Gebäude und die Bäume selbst. Die Bewertung der Gebäude und Bäume erfolgt nach ei-
ner Schätzung, bei der davon ausgegangen wird, dass die Gebäude und Bäume auf dem Boden 
verbleiben, ohne dass hierdurch Kosten entstehen.«

Art.  948 iran. ZGB: »Verweigern im Falle des vorhergehenden Artikels die Erben die 
Ausgleichung des Wertes der Gebäude oder Bäume, so kann die Frau ihren Anspruch aus den 
Sachen selbst befriedigen.«

Art.  949 iran. ZGB: »Sind außer dem Ehemann oder der Ehefrau keine weiteren Erben 
vorhanden, so erbt der Ehemann als einziger Erbe den gesamten Nachlass seiner vorverstor-
benen Ehefrau. Ist die Ehefrau die einzige Erbin, erhält sie ihre Quote, und der Restnachlass 
wird als erbenlos betrachtet und unterliegt den Bestimmungen von Art.  866 iran. ZGB.«

Art.  866 iran. ZGB: »Existieren keine Erben, so obliegen die Verfügungen über den 
Nachlass dem Staat.«
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können, ohne beschädigt zu werden und ohne dass ihr Platz beschädigt 
wird. Es können aber auch Güter zu beweglichen Sachen erklärt werden.45 
So wird beispielsweise die Werterhöhung, die ein Grundstück durch seine 
Aufbereitung als landwirtschaftliche Fläche erfährt, ebenfalls zum Erbteil 
der Ehefrau gerechnet.46 Bestehen Zweifel über die Natur einer Sache, so soll 
in erster Linie ihre Beweglichkeit angenommen werden.47 Diese Auslegung 
wird auch der Beurteilung der Gebäude48 und Bäume49 zugrunde gelegt.

Die Teilung des Grundstücks in das Grundstück selbst (den Boden) und 
in die sich auf ihm befi ndlichen Sachen (Gebäude oder Bäume) mag einem 
deutschen Juristen befremdlich erscheinen. Es ist jedoch festzustellen, dass 
das iranische Sachenrecht eine den §§  93, 94 BGB entsprechende Regel 
nicht kennt. Vielmehr können Gebäude Gegenstand selbstständiger Rechte 
sein und als solche selbstständig erworben werden.50

3. Die Gesetzesnovelle von 2009

Um die Schlechterstellung der Frau im iranischen Erbrecht zu mildern, 
hatten bereits das sechste Parlament im Jahre 2004 und das siebente Parla-

45 Hierzu gehören unter anderem Forderungen, Mietzinsen, Pfand- und Mietrechte hin-
sichtlich unbeweglichen Vermögens, Patent- und Urheberrechte, Teilhaberrechte an Han-
delsgesellschaften, Geschäftsanteile, Investmentfonds, Aktien, Rechte an Grund und Boden 
wie Vorkaufsrecht und Nießbrauch; siehe auch Urteil des Teheraner Amtsgerichts 2 vom 14.  4. 
1987 (bezüglich Mieteinnahmen), zitiert bei Rez.a Hosseynı̄, qā nū  n-e madanı̄ dar ravie-ye 
qaż  ā  ı̄ 2 [Das Zivilgesetzbuch in der Rechtsprechung] (2002) 247.

46 Šahı̄dı̄ 202.
47 Kātūzı̄  ān, Erbrecht 211; Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 165.
48 Unter Gebäuden (pers. abniā) werden Konstruktionen verstanden, die sich über oder 

unter der Erde befi nden. Als Beispiele werden Schwimmbäder, Brunnen, Tunnel, Wasser- 
und Getreidesilos genannt, Šahı̄dı̄ 202; auch die Qanate, die unterirdischen Wasserkanäle, 
gehören dazu, siehe Stellungnahme der Rechtsabteilung des Justizministeriums [naż  arı̄-ye 
mašveratı̄-ye edā  re-e kol-e h

˙
   oqū    qı̄ va tadvı̄n-e qavā  nı̄ n-e qoveh qaż āı̄] Nr.  7/222 vom 14.  4. 

1996, in: mağ  mū c-e qā  nū  n-e madanı̄6 [Zivilrechtliche Gesetze], hrsg. von rı̄āsat-e ğ omhūrı̄ 
[The Directorate General for Codifi cation and Compilation of Laws and Regulations] (2005) 
Kommentar zu Art.  946 Ziff. 2 iran. ZGB.

49 Unter Bäumen (pers. ašğ  ar) werden alle auf natürliche Weise oder durch menschliche 
Arbeit entstandenen Gewächse verstanden, mithin alle Blüten und Blätter, aber auch Getreide 
und andere Pfl anzen, Šahı̄dı̄ 202.

50 Siehe Nās
˙
   er Kātūzı̄ān, doū    re-ye moqadamātı̄ h

˙
   oqū   q-e madanı̄, amvāl vamālekiat21 [Ein-

führende Studie zum Zivilrecht: Güter und Eigentum] (2008) 161 f. So wird der Eigentümer 
eines Grundstücks, der darauf ein Gebäude mit Materialien errichtet, die im Eigentum eines 
anderen stehen, nicht Eigentümer des Bauwerkes (Art.  313 iran. ZGB). Desgleichen gehören 
alle Erzeugnisse des Grund und Bodens dem Eigentümer des Bodens, es sei denn, diese Er-
zeugnisse sind aus einem Setzling oder Samen hervorgegangen, die einem anderen gehören. 
In diesem Fall gehört der Baum oder die Ernte selbst dann dem Eigentümer des Setzlings oder 
des Samens, wenn dieser ohne Einverständnis des Eigentümers des Bodens gepfl anzt oder 
angebaut wurde (Art.  33 iran. ZGB).
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ment im Jahre 2007 Gesetzesentwürfe ausgearbeitet, wonach das Erbrecht 
der überlebenden Ehefrau an das des Ehemannes angeglichen werden sollte. 
Der Gesetzesentwurf von 2004 machte sich die unter II. 2. a) dargestellte 
erste Lehrmeinung der Schriftgelehrten zu eigen und bestimmte, dass die 
Ehegatten einander gegenseitig ohne Einschränkungen beerben.51 Der 
Wächterrat, das islamische Kontrollorgan im Gesetzgebungsverfahren52, be-
fand diesen Gesetzesentwurf als inkompatibel mit den Grundsätzen des re-
ligiösen Rechts.53 Der zweite Gesetzesentwurf orientierte sich an der unter 
II. 2. c) (1) dargestellten, vermittelnden Lehrmeinung54, wurde aber so spät 
in der Legislaturperiode erlassen, dass eine Vorlage an den Wächterrat nicht 
mehr bewerkstelligt werden konnte.55 Im Dezember 2008 befasste sich der 
parlamentarische Rechts- und Justizausschuss erneut mit dem Erbrecht der 
überlebenden Ehefrau. Anlass war eine vom geistigen Führer Ayatollah Ali 
Khamene’i erlassene Fatwā. Auf die während einer Sitzung des Frauenaus-
schusses des Parlaments gestellte Frage, ob Ehefrauen an den im Nachlass 
befi ndlichen Grundstücken beteiligt werden dürften, antwortete Khamene’i: 
»Die Frau erbt nicht die Grundstücke selbst, sie erhält aber einen Wertaus-
gleich vom Wert der Grundstücke und der auf ihnen errichteten Gebäude.«56 
Der neue Entwurf wurde sodann entsprechend dieser Fatwā des geistigen 
Führers berichtigt.57 Am 25.  1. 2009 verabschiedete das iranische Parlament 
die Gesetzesnovelle über die Novellierung der Artt.  946 und 948 sowie die 
Streichung des Art.  947 iran. ZGB.58

51 Gesetzentwurf vom 10.  5. 2004, abrufbar unter <www.tahr.majlis.ir>, zuletzt besucht 
am 31.  3. 2009.

52 Nach Art.  74 der Verfassung der islamischen Republik Iran hat das Parlament zwar 
gesetzgeberische Gewalt. Die von ihm verabschiedeten Gesetzesnovellen bedürfen aber der 
Bestätigung durch den Wächterrat, der die Gesetzesnovelle auf ihre Kompatibilität mit den 
islamischen Grundsätzen prüft (Art.  91 Verfassung), siehe Nadjma Yassari, Das iranische Fami-
lienrecht und seine Anwendung im Teheraner Familiengericht, in: Beiträge zum islamischen 
Recht IV (oben N.  8) 59–76 (67–68) (zitiert: Familienrecht).

53 Schreiben Nr.  83/30/7515 des Wächterrates an das Parlament vom 29.  5. 2004, abruf-
bar unter <www.tahr.majlis.ir>, zuletzt besucht am 31.  3. 2009.

54 Gesetzentwurf vom 18.  12. 2007, Registrierungsnr. 775, Druckordnungsnr. 2005, ab-
rufbar unter <www.tahr.majlis.ir>, zuletzt besucht am 31.  3. 2009.

55 Interview der Iran News Agency mit H.  osseyn Rah. îmî, dem Vorsitzenden des Rechts- 
und Justizausschusses des iranischen Parlaments am 3.  2. 2009, abrufbar unter <www.irna.ir>, 
zuletzt besucht am 31.  3. 2009.

56 Nachzulesen auf der Webseite des Ayatollah Ali Khamene’i, abrufbar unter <www.
wilayah.org>, zuletzt besucht am 31.  3. 2009.

57 Siehe die Abschrift der Parlamentsdebatte zur Verabschiedung des geänderten Gesetz-
entwurfs zur Novellierung der Artt. 946, 947 und 948 iran. ZGB: Debatten der 60. Sitzung 
des achten Parlaments, Beilage zur Rū   znāmeh Nr.  18623 vom 2.  2. 2009, 3–4. Um das Geset-
zesvorhaben nicht zu gefährden, wurde von einer Änderung des Art.  949 iran. ZGB abgese-
hen.

58 Gesetzesnovelle zum Erbrecht der überlebenden Ehefrau vom 25.  1. 2009, Rū   znāmeh 
Nr.  18651 vom 11.  3. 2009.
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Die novellierten Artikel lauten wie folgt:

Art.  946 iran. ZGB:

»Der Ehemann erbt von allen Gütern der Ehefrau, und die Ehefrau erbt, im Falle 
des Vorhandenseins von Abkömmlingen des Erblassers, ein Achtel seines beweg-
lichen Vermögens und ein Achtel vom Wert seines unbeweglichen Vermögens, 
ungeachtet dessen, ob es sich um Grundstücke oder Gebäude handelt. Hinterlässt 
der Erblasser keine Abkömmlinge, so erbt die Ehefrau ein Viertel seines gesamten 
Vermögens in der oben beschriebenen Art und Weise.«

(Art.  947 iran. ZGB wird gestrichen.)

Art.  948 iran. ZGB:
»Verweigern die Erben die Zahlung des Wertausgleichs, so kann sich die Ehefrau 
aus den Sachen selbst befriedigen.«

IV. Würdigung

1. Wirtschaftliche Gründe gebieten ein unbeschränktes Erbrecht

Die Erweiterung des Erbrechts der überlebenden Ehefrau auf Grundei-
gentum, und sei es auch nur durch einen Wertausgleich, ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Denn die Beschränkung des Erbrechts auf den beweg-
lichen Nachlass hat, trotz der weiten Auslegung durch Schrifttum und 
Rechtsprechung, zu gravierenden wirtschaftlichen Nachteilen für die 
überlebende(n) Ehefrau(en) geführt. In einem Zeitalter, in dem bewegliche 
Güter oftmals keinen besonderen Wert haben, bildet Grundeigentum in 
vielen Familien das einzige nennenswerte Vermögen, das den Lebensabend 
der Ehegatten sichern kann.59 Von dieser Vorsorge war die überlebende 
Ehefrau aber regelmäßig ausgeschlossen, wenn die Immobilie nur im Eigen-
tum des Mannes stand. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Frauen durch 
ihre – im Islam bevorzugte – Position als Ehefrau und Mutter zumindest 
viele Jahre keiner Erwerbstätigkeit nachgehen konnten und dadurch kein 
oder nur wenig eigenes Vermögen bilden können. Der Ausschluss von 
Grundeigentum war zudem, insbesondere für landwirtschaftliche Betriebe, 
bei denen die Arbeitskraft der Frauen eine wesentliche Rolle spielt, nicht 
nachvollziehbar, da der Ehefrau nach dem Tod ihres Ehemannes die wirt-
schaftliche Lebensgrundlage entzogen wurde. Auch eine großzügige Ausle-
gung der Regelungen konnte daran nichts ändern. Im Gegenteil, die Ab-
sicht durch eine weite Auslegung das Erbrecht der überlebenden Ehefrau zu 
stärken, verursachte einen drastischen Anstieg der Gerichtsverfahren, in de-

59 So auch Kātūzı̄ān, Erbrecht 205.
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nen darüber gestritten wurde, wie der Wert der Bäume und Gebäude eines 
Grundstücks letztlich zu berechnen seien.60

Auch die in der iranischen Lehre61 als Ausgleich für das niedrigere Erb-
recht der überlebenden Ehefrau genannten Gründe, namentlich ihr An-
spruch auf eine Brautgabe und ihre Befreiung von Unterhaltspfl ichten ge-
genüber Verwandten, vermögen die Beschränkung des Erbrechts auf Mobi-
lien nicht zu rechtfertigen. So sind die der Brautgabe zugesprochenen 
Funktionen vielfältig und stetigem Wandel unterworfen.62 Während sie tra-
ditionell als Gegenleistung für die körperliche Hingabe der Ehefrau be-
zeichnet wurde,63 wird sie heute als Geste der Wertschätzung des Mannes 
für seine Frau gedeutet. Die Brautgabe ist ein Vermögenswert, der bei Ehe-
schließung geschuldet ist. So kann sie der Ehefrau während der Ehe eine 
gewisse wirtschaftliche Unabhängigkeit verschaffen. Sie kann aber auch auf 
den Scheidungsfall gestundet werden. Ist sie entsprechend hoch, kann sie 
auch dazu geeignet sein, die Fortdauer der Ehe zu sichern und den Mann 
davon abhalten, leichtfertig eine Scheidung zu beantragen. Das muss aber 
nicht so sein. Denn Brautgaben haben im Iran keine gesetzliche Mindesthö-
he; sie werden vielmehr individuell vereinbart und ihre Höhe hängt von 
vielen verschiedenen Aspekten ab, wie etwa dem Bildungsstand der Frau 
und ihrer Familie oder dem historischen Kontext, in dem die Vereinbarung 
getroffen wurde.64 In jedem Fall wird die Brautgabe bei der Eheschließung 
vereinbart, und kann daher die Vermögensentwicklung der Parteien, insbe-
sondere einen etwaigen Grundbesitz des Ehemannes in der Zukunft nicht 
berücksichtigen. Die Brautgabe ist somit insgesamt schwerlich geeignet, das 
eingeschränkte Erbrecht der Ehefrau auszugleichen.

Das gilt auch für das Unterhaltsrecht. Zwar geht gemäß Art.  1199 Satz 1 
iran. ZGB nach dem Tod des Erblassers die ihm bis dato obliegende Unter-
haltspfl icht nicht auf die Mutter, sondern zunächst auf den Großvater väter-

60 Siehe hierzu die Stellungnahme des Rechts- und Justizausschusses, in: Debatten der 60. 
Sitzung des achten Parlaments (oben N.  57) 4.

61 Statt vieler siehe H.   osseyn Mehrpūr, mabāh
˙
  esı̄ az h

˙
  oqū   q-e zan [Studien zu den Rechten 

der Frau] (2000) 42–43.
62 Vgl. Wurmnest (oben N.  3) 538–539.
63 Siehe Krüger 192 mit weiteren Nachweisen.
64 So waren vor der iranischen Revolution 1979 Brautgaben sehr niedrig angesetzt und 

hatten mehr symbolischen Charakter. In den 1980er- und 1990er-Jahren konnte man dann 
eine Tendenz zu eher hohen Brautgaben beobachten, insbesondere wegen der Abschaffung 
von Art.  11 des Gesetzes zum Schutze der Frau von 1975, der einen nachehelichen Unterhalt 
vorsah, siehe Yassari, Brautgabe (oben N.  3) 200; Krüger 195. Seit einigen Jahren kann man 
hingegen beobachten, wie junge Frauen nach der Eheschließung – als Zeichen ihrer Emanzi-
pation und als Ablehnung dessen, was sie als Auswüchse des Patriarchats empfi nden – auf ihre 
Brautgabe verzichten, siehe h

˙
    uqūq-e zanān 3 (2006) 24; zum Verzicht auf die Brautgabe, siehe 

Nadjma Yassari, Familienrecht: Länderbericht Iran, in: Anwaltkommentar BGB IV2: Famili-
enrecht, hrsg. von Dauner-Lieb/Heidel/Ring (2009) (im Erscheinen); OLG Zweibrücken 24.  4. 
2007, FamRZ 2007, 1555.
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licherseits über. Diese Befreiung greift aber nur, sofern minderjährige Kin-
der vorhanden sind und der Großvater väterlicherseits noch am Leben und 
in der Lage ist, die Kinder fi nanziell zu versorgen. Ist er vorverstorben oder 
bedürftig oder verstirbt er ebenfalls kurz nach seinem Sohn, so muss die 
Mutter für den Unterhalt der Kinder aufkommen (Art.  1199 Satz 2 iran. 
ZGB). Ein Blick in die Praxis zeigt,65 dass nur in den seltensten Fällen die 
Witwe tatsächlich von Unterhaltspfl ichten befreit ist. In keinem Fall aber 
gleicht dieser selten eintretende Vorteil den Nachteil aus, den die Ehefrau 
aus ihrem verkürzten Erbteil hinnehmen muss. Als Quintessenz der voran-
gegangenen Überlegungen ist somit festzuhalten, dass das eingeschränkte 
Erbrecht der Ehefrau in der Regel weder durch die Brautgabe noch durch 
die Befreiung von Unterhaltspfl ichten kompensiert wird.

Wenngleich die Reform von 2009 die wirtschaftliche Benachteiligung 
der Frau weitgehend beseitigt, vermag sie die vorgetragenen Bedenken nicht 
vollständig zu beseitigen. Denn angesichts einer bisweilen galoppierenden 
Infl ation im Iran ist das Miteigentum an einem Grundstück wertbeständiger 
als der Anspruch auf Zahlung eines Ausgleichs in Geld. Letztlich vermag 
nur ein uneingeschränktes Erbrecht der Frau alle wirtschaftlichen Nachteile 
ausräumen.

2. Religiöse Argumente sprechen nicht zwingend gegen eine Angleichung

Die Auslegung der primären Quellen ist in der schiitischen Lehre nicht 
jedem erlaubt. Diese Aufgabe obliegt den Schriftgelehrten, also in Gram-
matik und Syntax der arabischen Sprache, sowie in Rechts- und Religions-
wissenschaften ausgebildeten Personen. Aber auch dem Betrachter, der nicht 
über diese Qualifi kationen verfügt, fällt auf, dass die Argumente der Schrift-
gelehrten nicht zwingend zu einer Einschränkung des Erbrechts der Ehefrau 
führen müssen. Vielmehr kann m. E. aus den Quellen die Gleichstellung des 
Erbrechts von Mann und Frau abgeleitet werden.

Unstreitig ist, dass der Wortlaut des Korans keinen Unterschied zwischen 
dem Gegenstand des Erbrechts des Ehemannes und dem der Ehefrau macht. 
Die H

˙
  adit-e hingegen sind widersprüchlich: Sie widersprechen zum einen 

dem Koran und zum anderen einander. Das beeinfl usst ihre Qualität und 
somit ihre normative Kraft. Denn nach der schiitischen Lehre dürfen H

˙
  adit-e 

nur dann den Wortlaut des Korans einengen, wenn sie unstreitig authentisch 
sind. Einzelh

˙
   adit-e, wie jene zum Erbrecht, sind das in der Regel nicht.66 Bei 

einer Gewichtung der Primärquellen muss daher der Koran Vorrang genie-
ßen.

65 Vgl. Yassari, Familienrecht (oben N.  52) 72–73.
66 Siehe auch Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 132; Zamānı̄ -Ğ ebārı̄ (oben N.  26) 18.
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Auch die dargelegte Koranexegese67 muss kritisch hinterfragt werden. 
Zwar ist die dortige Auslegung durchaus plausibel. Gleichwohl muss man 
daraus nicht zwingend eine Einschränkung des Erbrechts der Ehefrau ablei-
ten. Betrachtet man den Wortlaut des gesamten Verses, so stellt man fest, 
dass die Stelle, die das Erbrecht der Ehefrau behandelt, mit jener, die das 
Erbrecht des Ehemannes regelt, wortgleich ist.68 Wenn also an beiden Stel-
len die gleichen Begriffe gebraucht werden, ist es nicht nachvollziehbar, 
warum das Erbrecht eines Ehegatten eingeschränkt, das des anderen jedoch 
uneingeschränkt sein soll.

Es ist außerdem nicht abschließend geklärt, wie die in Sure 4 Vers 12 
genannten Erbquoten zu beurteilen sind. Zwar ist die Höhe der Erbteile 
eindeutig genannt; dennoch kann man sich die Frage stellen, ob die im Ko-
ran genannten Quoten Mindest- oder Höchstquoten sind.69 Sind sie Höchst-
grenzen, so könnte sich eine Einschränkung durchaus aus den anderen 
Rechtsquellen ergeben. Handelt es sich aber um Mindestquoten, so erscheint 
eine Einschränkung eher als unzulässig.

Letztlich überzeugen auch nicht die die H
˙
  adit-e ergänzenden Erläute-

rungen. Es versteht sich von selbst, dass die Argumente der klassischen Juris-
ten, wenn sie auch in frühislamischer Zeit einen Sinn gehabt haben mögen, 
heute nicht mehr greifen. Tribale Gesellschaftsstrukturen, in denen das 
Grundeigentum einzelner Familienmitglieder der Großfamilie als Famili-
enverband zugerechnet wurde, sind Vergangenheit, und gerade im urbanen 
Iran ist die Nukleusfamilie, bestehend aus »Vater, Mutter, Kind« die Regel.70 
Zudem ist zu bedenken, dass in ländlichen Regionen, wo der Familienver-
band vielleicht noch eine Rolle spielt, Eheschließungen innerhalb der Groß-
familien nicht selten sind, sodass die Ehegatten oft miteinander verwandt 
sind (zumeist Cousins) und die Frau eben gerade keine Fremde ist. So kann 
es auch vorkommen, dass die Ehefrau als Witwe und als Erbin der dritten 
Ordnung zur Erbfolge berufen ist. Auch sind generell die Aussichten auf 
eine weitere Eheschließung von Witwen nicht besonders gut: Entweder sie 
sind jung und haben minderjährige Kinder, oder sie sind alt. Somit ist zu-
mindest zweifelhaft, ob die in den Erläuterungen genannten Prämissen – fa-
milienfremde Ehefrau, Wiederverheiratung und Vorversterben – so oft zu-
sammentreffen, dass daraus eine allgemeine Rechtsregel abgeleitet werden 
kann, die das Erbrecht der überlebenden Ehefrau einschränkt.

67 Vgl. oben III. 2. b).
68 So auch Mehrpūr, Erbrecht der Ehefrau 126.
69 So auch Kātūzı̄ān, Erbrecht 206, 208.
70 Zum Teil wird sogar die Einbeziehung der Eltern als Erben der ersten Ordnung be-

klagt, Kātūzı̄ān, Erbrecht 205.
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V. Fazit:
Lehren für die Wandelbarkeit islamisch geprägter Rechtsgebiete

Was kann man nun aus der iranischen Reform des Erbrechts der über-
lebenden Ehefrau für die Wandelbarkeit des islamisch-geprägten Rechts
ableiten? Die gesetzlich normierte Schlechterstellung der Ehefrau wurde 
bislang mit dem Hinweis darauf, dass die Ungleichbehandlung auf den pri-
mären Rechtsquellen beruhe, als unantastbar dargestellt. Die Gesetzes-
novelle 2009 beweist nicht nur das Gegenteil, sondern zeigt auch, dass gera-
de die Beschaffenheit der Primärquellen diese Reform ermöglicht hat. Die 
Novellierung des Erbrechts der überlebenden Ehefrau ist insofern zu begrü-
ßen. Der Gesetzgeber von 2009 hatte – wie bereits der historische Gesetz-
geber von 1928 – die Wahl, sich für eine der schiitischen Lehrmeinungen zu 
entscheiden. Diesmal folgte er einer vermittelnden Position. Es bleibt zu 
hoffen, dass bis zu den nächsten erbrechtlichen Reformen keine weiteren 80 
Jahre vergehen. Denn noch bestehen eine Reihe weiterer Einschränkungen 
im geltenden Erbrecht zu Lasten der Frau, die zu überdenken sind: So erbt 
die Ehefrau stets nur den halben Anteil des Ehemannes.71 Ist sie die einzige 
gesetzliche Erbin, so erbt sie zudem immer nur ein Viertel des Nachlasses, 
während die restlichen drei Viertel des Nachlasses dem Staat zufallen.72 Der 
überlebende Ehemann als alleiniger Erbe hingegen erbt den gesamten 
Nachlass der vorverstorbenen Ehefrau.73 Eine weitere Verringerung ihres 
Erbrechts müssen Ehefrauen in polygamen Ehen hinnehmen. Hinterlässt 
der Erblasser mehrere Ehefrauen, so müssen diese die Erbquote untereinan-
der teilen.74

Die Reform des Ehegattenerbrechts im Iran hat deutlich gemacht, dass 
die Fortentwicklung des Rechts maßgeblich in den Händen der Legislative 
– nicht der Judikative – liegt.75 Des Weiteren erweisen sich Reformvorhaben 
nur dann als Erfolg versprechend, wenn sie neben ihrer gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Dringlichkeit eine solide islamische Grundlage haben. 
Zwar ebnen die grenzüberschreitend geführten gesellschaftlichen Diskurse 
über die Besserstellung der Frau und die Anpassung der gesetzlichen Rege-
lungen an die gesellschaftlichen Begebenheiten den Weg zur Reform. Doch 
nur der islamische Diskurs erlaubt dem Gesetzgeber, diesen Entwicklungen 
Rechnung zu tragen, ohne die verfassungsrechtlich geforderte islamische 
Identität des Rechts zu verletzen. Perspektiven für eine Reform können sich 

71 Vgl. Art.  913 iran. ZGB
72 Vgl. Art.  949 iran. ZGB
73 Vgl. ebd.
74 Vgl. Art.  942 iran. ZGB. Zu bedenken ist, dass durch eine Kette von Eheschließungen 

– und sich nach Ausspruch der Scheidung in der Wartezeit befi ndlichen Frauen – im Extrem-
fall bis zu acht Frauen zur Erbfolge berufen sein können.

75 So schon Krüger 186.



1003die iranische reform des ehegattenerbrechts73 (2009)

somit nur innerhalb des islamischen Rahmens eröffnen. Dieser Rahmen 
wurde bisweilen als Hindernis wahrgenommen. Das ist er aber nicht zwin-
gend. Wie das Beispiel des Ehegattenerbrechts zeigt, erlauben gerade die 
Methoden der Rechtsfi ndung durch Interpretation der primären Rechts-
quellen, also durch Textanalyse, eine Vielzahl an Auslegungen, so dass eine 
zeitgenössische Interpretation unter Berücksichtigung gewandelter gesell-
schaftlicher Strukturen möglich ist.

Selbstverständlich kann aus den Quellen heraus nicht beliebig argumen-
tiert werden. Auch wäre es blauäugig, die Gefahren, die eine Berufung auf 
religiöse Quellen birgt, zu unterschätzen. Denn es kann nie ausgeschlossen 
werden, dass auch »veraltete« Ansichten die Fortentwicklung der Rechts-
ordnung hemmen oder zurückwerfen.76 So hat der Wächterrat den ersten 
Gesetzesentwurf, der eine völlige Gleichstellung (des Gegenstandes) des 
Erbrechts der Ehegatten vorsah, als inkompatibel mit den Grundsätzen des 
islamischen Rechts bewertet, obwohl diese Ansicht von einigen bedeu-
tenden klassischen und zeitgenössischen Schriftgelehrten vertreten wird.77 
Da die Stellungnahmen des Wächterrates ohne Begründung abgegeben 
werden, kann über die Motive des Wächterrates nur spekuliert werden. Die 
anderen Gesetzesentwürfe orientierten sich an vermittelnden Positionen, 
und der dritte Anlauf hatte, nicht zuletzt wegen der vorangegangenen Fatwā 
des geistigen Führers, Erfolg. So wäre die Gesetzesnovelle 2009 mit Sicher-
heit gescheitert, hätte Khamene’i eine gegenteilige Meinung vertreten. Aber 
wie auch immer die Auseinandersetzungen der Schriftgelehrten letztlich 
aussehen mögen – sie bringen in jedem Fall Bewegung in das islamische 
Recht und widerlegen somit ein Stück weit den Mythos seiner Unwandel-
barkeit.

Summary

The Reform of the Spousal Share under Iranian Succession Law – 
An example of the transformability of Islamic law –

It is generally held that Islamic law is a static system of rules, unable to 
accommodate change. This is especially thought true of family and succes-
sion laws that are fi rmly rooted in a religious foundation. Nonetheless, one 

76 Siehe als Beispiel das Schreiben des Ayatollah Jafar Sobhan.   i aus Qom an Ali Larijani, 
dem Parlamentspräsidenten, in dem er dem Parlament seine Gesetzgebungskompetenz ab-
spricht, weil das Parlament eine solche Gesetzesnovelle (gemeint ist die Novelle 2009) befür-
wortet habe; abrufbar unter <www.bbc.co.uk/persian>, zuletzt besucht am 31.  3. 2009.

77 Unten den klassischen schiitischen Gelehrten ist Ibn-Joneid (gest. 910 A. D.) zu nennen, 
zeitgenössischer Befürworter ist insbesondere Groß-Ayatollah Youssuf Sane’i. Siehe Inter-
view mit Ayatollah Sane’i in der Online-Zeitschrift ISNA vom 9.  3. 2007, abrufbar unter 
<www.isna.ir>, zuletzt besucht am 31.  3. 2009.
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can observe in the last decades how active the Iranian legislator has been in 
reforming its family laws, with the result that a number of traditional provi-
sions have undergone remarkable changes. Most recently, the Iranian Parlia-
ment ventured into the fi eld of succession law by amending the inheritance 
portion received by the surviving wife, which so far had been limited to 
movables. Under the new regulations, she takes her portion also from im-
movable property. The previous limitations placed on the inheritance por-
tion of the widow have no base in the Koran, the primary source of Islamic 
shi’i law, and were deduced from another primary source of law, notably the 
traditions of the twelve Imams. This article examines the religious founda-
tions of the inheritance rule on the spousal share, its codifi cation in the 
Iranian Civil Code and the proposed amendments by the Iranian Parlia-
ment. It shows how the Iranian Parliament by emphasising another interpre-
tation of the sources has been successful in changing a rule that has prevailed 
in Iranian law for over 80 years. Without doubt, this reform is a signifi cant 
step towards the harmonisation of the widow’s inheritance share and the 
elimination of the harsh economic consequences of the rule as it stood. Be-
yond this effect however it can also be taken as an illustration of the way 
legal development can be set within an Islamic framework. Moreover, it 
shows that it is ultimately the intrinsic structure of the sources of Islamic law 
and the methods by which law is deduced from them that makes reform pos-
sible.




